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 Veröffentlicht am 02.08.1995

Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

KO §80;

Rechtssatz

Hat der Masseverwalter die Erstattung eines Sachvorbringens, aus welchem die Betrauung eines Steuerberaters mit

den umsatzsteuerlichen Agenden der Konkursmasse ihn schuldlos an der Unrichtigkeit der unter seiner rechtlichen

Verantwortung erstatteten Umsatzsteuererklärungen erkennen hätte lassen, im Verwaltungsverfahren nicht

unternommen, so kann sein vor dem VwGH getro;ener Hinweis auf die Fachkundigkeit eines Steuerberaters ein

solches Vorbringen nicht ersetzen (Hinweis E 12.8.1994, 92/14/0125, 0126; E 28.1.1992, 91/14/0225).
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